
vm: 

Protoko11 

über die i>onferenzsitzung des Landtages vom 17. ilit1rz 1944 

Beginn vormittags j9 Uhr. 

Abwesend Präs. Froºfielt, wofiir Freatzabgeordn. Joh. Beok, Triesenberg 68 

anwesend ist. 

Den Vorsitz führt Vizepräs. Dr. O. Scheidler 

Das Proto; coil uor letzten Sitzung wird verleeen und genehmigt. 

11, j Genohms run des Geschäftsberichtes der Sparkasse pro 1943. 

Nach Verlesung des Gpachäftsbericht. -es, kibt der Abg. Oaw. Diihier 

zu (ißt, einzelnen Positionen und Zahlen die nötigen Aufklärun- 

gen. 

Sodann wird der Geschäftsbericht mit der vcreogesahlagenen 

Verteilung des Reingewinnes einstimmig genehmigt. 

. Gesetz betr, die Angääiohun der Gehälter der Beamten, Ange- 

etellten und Lehrer an die Gehälter der st. gallisohen Personals. 

Das Gesetzt wird verlesen. 

%I Sele: Ich könnte erst dann em Gesetze zustl mraen, wonn g? eiohzei- 

tig die Angifflühung der Löhne der lie oht. Arboiterechaft an die 

et. gallischen festgelegt wird. 

Ki ndle: Ls muss klargestellt worden, bis wann das Doppelverdiener- 
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tum abgegeben werden muss. 

Dr. Bohädler: Vielleicht könnte ein halbjährige Frist gesetzt wer- 

den, innert welcher die Nebenverdienste aufgegeben werden müaeen. 

Sele: Ihm habe es nie gepaset1dasn die Jeamten und Angestellten 

der Y9parL: asee und des Lawenawerkes extra behandelt werden. 9ie soll- 

ten auch damit erfasst werden. 

Bttihler: Die Belausung des heutigen Zustandes befriedigt mich und 

ich würde es so bela2Uen, denn einerseits sollte der Verualtunge- 

rat eines Instituea einen gewiesen Einfluss auf das Personal ha- 

ben, das habe sich nur gut ausgewirkt und andererseits werde schon 

bezgl. der Löhne zum `echten geeehen. Ee wird nach Leistung bezahlt. 
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Vizepräsident läset sodann Tiber den aus der Diskussion erwach- 

Bauen Antrag abstimmen, der folgendermaer3en lautet: 

', wer mit dem Gesetze, wie es vorliegt einverstanden ist mit der 

Auflage, dass mitverbunden werden soll 1. die Angleichung der 

Löhne der liecht. Arbeiter an jene des st. gallisch©n Grenzgebietes 

und 2. die Festsetzung einer vom Zeitpunkt des Inkrafttreten des 

Gesetzes an laufenden halbjährigen Frist für die Aufgabe des 

I1ebenverdienertume, wobei das Inkrafttreten der gesetzlichen 

9e% igen Angleichung erst mit dem Zeitpunkt erfolgt, wo der Ne- 

benberuf faktisch aufgegeben ist d. h. dass nur der beamte ohne 

1ebenverdienst ab 1. Jänner 1944 in den denuss den neuen dehaltes 

komrat,, mdge dies mit Randerhebon kundtun. 

Die Abstimmung erfolgt einstimmig für diesen Antrag und die 

Annahme des Gesetzes. 

Schluss der Sitzung 11 Uhr. 
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